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HT 2012: Taufe in Alter und Neuer Welt. Zur Bedeutung eines Sakraments für die Rechte des
Individuums zwischen Spätantike und Früher Neuzeit

Im Mittelpunkt dieser Sektion stand die Taufe als In-
itiationsritus, wodurch ein Mensch nicht nur Christ, son-
dern zugleich auch Glied der Kirche wird. Unter der von
THOMAS DUVE (Frankfurt am Main) formulierten Leit-
frage: âWelche Folgen hatte die Taufe fÃ¼r den Einzel-
nen als Teil einer rechtlich geordneten Gemeinschaft in
Gestalt der Kirche und des Staates, der GlÃ¤ubige wie
UnglÃ¤ubige umfassen konnte?â sollten hierbei â im Ge-
gensatz zu traditionellen soziologischen oder theologi-
schen Perspektiven â die rechtlichen Implikationen des
Taufsakraments in den Mittelpunkt gerÃ¼ckt werden.
Dadurch erhielten die in sehr unterschiedlichen Kontex-
ten angesiedelten BeitrÃ¤ge eine verbindende Klammer.
Auf der anderen Seite bedingte die interdisziplinÃ¤re Zu-
sammenstellung der Referenten (Rechtsgeschichte, By-
zantinistik, Kanonistik, Theologie und MediÃ¤vistik) ei-
ne multiperspektivische Betrachtung. Moderiert wurde
die Sektion von HARALD SIEMS (MÃ¼nchen).

Die Reihe der VortrÃ¤ge erÃ¶ffnete WOLFRAM
BRANDES (Frankfurt am Main), der Ã¼ber die Taufe als
Instrument der sozialen Inklusion und Exklusion in der
SpÃ¤tantike sprach. Brandes betonte, dass die Taufe, auf-
bauend auf dem neutestamentlichenMissionsauftrag (Mt
28, 19f.) den zentralen Zugang zur christlichen Gemein-
de darstelle. Vorbild und Ausgangspunkt sei die Taufe
Jesu im Jordan durch Johannes den TÃ¤ufer gewesen,
bei der die eschatologischen Konsequenzen der Taufe be-
reits vorhanden und von Jesus akzeptiert worden seien.

Durch die Institutionalisierung der Kirche habe die Taufe
dann â in regionaler Differenz â eine ekklesiologische Be-
deutung erhalten, indem hierdurch der Zugang zur Kir-
che reguliert worden sei. Ausgehend von der Konstan-
tinischen Wende und durch verschiedene Konzilien nor-
miert, lasse sich ab dem 4. Jahrhundert ein Trend zur Ver-
einheitlichung der Taufform beobachten. Dabei sei die
Taufe anfangs keine zwingende Voraussetzung fÃ¼r eine
zivile oder militÃ¤rische Karriere im RÃ¶mischen Reich
gewesen, wenngleich die Mitglieder anderer Religionen
in AusnahmefÃ¤llen hohe Positionen bekleidet hÃ¤tten.
Erst gegen Ende des 6. Jahrhunderts und im Zusammen-
hang mit der Verfolgung von âHeidenâ habe sich dies
geÃ¤ndert. Brandes betonte, dass neben diese innenpo-
litische Dimension auch eine auÃenpolitische getreten
sei. Durch die Taufe eines auswÃ¤rtigen Herrschers in
Konstantinopel sei dieser in das rÃ¶misch-byzantinische
BÃ¼ndnissystem integriert worden. Hierauf aufbauend
wandte er sich Franz DÃ¶lgers Konzept der âFamilie der
KÃ¶nigeâ (1940) zu, mit dem dieser eine wiederholt auf-
gegriffene Formulierung fÃ¼r eine von ihm konzipierte
hierarchische Weltordnung der byzantinischen KÃ¶nige
etablierte habe. In der Tradition des Historikertages von
1998 stellte Brandes die Zeitgebundenheit dieses Modells
heraus, indem er die nationalsozialistischen Zusammen-
hÃ¤nge, in die DÃ¶lger eingebunden war, skizzierte und
die These einer gegenseitigen Beeinflussung von histo-
rischer Forschung und konzeptioneller Arbeit fÃ¼r ein

1

http://www.h-net.org/reviews/


H-Net Reviews

kÃ¼nftiges SÃ¼dosteuropa unter nationalsozialistischer
Hegemonie formulierte.

CHRISTOPH MEYER (Frankfurt am Main) wand-
te sich in seinem Beitrag der âTaufe im Rechtsleben
des ersten Jahrtausendsâ zu. Ausgangspunkt seines Vor-
trages war die Feststellung, dass die âStatuskategorie
BÃ¼rgerrechtâ im RÃ¶mischen Reich, spÃ¤testens seit
der Constitutio Antoniniana von 212, zu einer univer-
sellen GrÃ¶Ãe geworden sei. Im Zuge des Untergangs
des RÃ¶mischen Reiches sei nicht nur die Rechtseinheit
zerbrochen, sondern auch die rechtliche Bedeutung der
Taufe als Initiationsritus in den Vordergrund gerÃ¼ckt.
Die Vorstellung, die Taufe prÃ¤ge der menschlichen See-
le ein Merkmal auf und besiegele so die Ausrichtung des
Menschen auf die gÃ¶ttliche Heilsordnung, sei eine neue
Vorstellung gewesen, und die damit einhergehende Sorge
um das Seelenheil habe zu einerWahrnehmung desMen-
schen als Individuum gefÃ¼hrt. Der Gruppe der Getauf-
ten habe nun die Gruppe der Ungetauften gegenÃ¼ber
gestanden.

Die Situation un- und neugeborener Kinder sei in-
sofern prekÃ¤r gewesen, als dem ungetauften Kind der
Weg zum Heil verschlossen gewesen sei. Wenngleich auf
dieses Problem in frÃ¼hmittelalterlichen Rechtsquellen
nur ausnahmsweise nÃ¤her eingegangen werde, zeig-
ten die darin getroffenen Regelungen doch, dass der Ein-
tritt ins Rechtsleben zunehmend Ã¼ber die Taufe erfolg-
te und sie insofern zu einer Voraussetzung wurde, um
Ã¼berhaupt am Rechtsleben teilzunehmen. Im Folgen-
den verglich er die christliche Taufe mit einem in man-
chen Leges nichtrÃ¶mischer Gentes zumindest ansatz-
weise noch erkennbaren vorchristlichenWeg ins Rechts-
leben. Diesem wohne â im Gegensatz zur Taufe â ein
âMoment der Ungleichheitâ inne, da das ihm zugrunde
liegende âfunktionale Statusmodellâ die rechtliche Stel-
lung des einzelnen Menschen von physischen, materiel-
len oder sonstigen Voraussetzungen abhÃ¤ngig gemacht
habe. Dem gegenÃ¼ber stÃ¤nde die Taufe mit ihrer aus
dem gespendeten Sakrament resultierenden Gleichheit
und dem rechtlichen Schutz des ungetauften Kindes aus
Sorge umdessen Seelenheil. AbschlieÃendmachteMeyer
den Bedeutungsverlust des rÃ¶mischen BÃ¼rgerrechts
als Statuskategorie und den Aufstieg des Christentums
fÃ¼r die Bedeutungszunahme der Taufe im weltlichen
Rechtsleben des ersten Jahrtausends verantwortlich. Un-
abhÃ¤ngig von den historischen Rahmenbedingungen
kÃ¤me dem Ã¼bergeordneten religiÃ¶sen Zweck des
Sakraments eine zentrale Bedeutung zu.

Es folgte der amerikanische Rechtshistoriker RI-

CHARD HELMHOLZ (Chicago), der in seinem Vortrag
herausarbeitete, dass das kanonische Recht spÃ¤testens
seit dem 12. Jahrhundert als eigenstÃ¤ndiger Bereich an-
zusehen sei, der sich von seinem theologischen Ursprung
emanzipiert habe. Gleichwohl komme dem Sakrament
der Taufe eine nicht unerhebliche Behandlung innerhalb
des Corpus Iuris Canonici zu. Im ersten Teil seines Vor-
trages stellte Helmholz die die Taufe betreffenden Stellen
des Decretum Gratiani und der Decretales Gregorii IX.
vor. Im zweiten Teil seiner AusfÃ¼hrungen verglich er
das Sakrament der Taufe in fÃ¼nf verschiedenen Punk-
ten mit dem Sakrament der Ehe, indem er Unterschie-
de und Gemeinsamkeiten beider Sakramente aufzeigte.
Erstens: Voraussetzung der Taufe wie auch der Ehe sei
das gesprochene Wort gewesen. Im Gegensatz zur Ehe,
bei der lediglich die Absicht eindeutig erkennbar sein
mÃ¼sse, bedÃ¼rfe die Taufe einer exakten sprachlichen
Formel (TrinitÃ¤tsformel), um GÃ¼ltigkeit zu generie-
ren. Zweitens: Der Empfang beider Sakramente sei be-
reits im Kindesalter mÃ¶glich gewesen, wobei das Min-
destalter fÃ¼r die Ehe bei sieben Jahren gelegen habe. Im
Gegensatz zur Taufe hÃ¤tten die Betroffenen mit Errei-
chen der PubertÃ¤t die im Kindesalter geschlossene Ehe
aber aufheben kÃ¶nnen. Drittens: Zum Erhalt der beiden
Sakramente sei der freie Wille der Betroffenen zwar not-
wendig gewesen, wobei auch eine mittels TÃ¤uschung
oder Zwang gespendete Taufe â im Gegensatz zu einer in
AusnahmefÃ¤llen anfechtbaren Ehe â ihre GÃ¼ltigkeit
behalten habe. Viertens: Die aus beiden Sakramenten re-
sultierenden Rechte und Pflichten seien prinzipiell un-
aufhebbar und ewig gÃ¼ltig gewesen. Im Gegensatz zu
der lebenslang gespendeten Taufe habe das Sakrament
der Ehe jedoch MÃ¶glichkeiten des Widerrufs offen ge-
halten. FÃ¼nftens: WÃ¤hrend die Taufe eines Kindes ab-
hÃ¤ngig von elterlicher Kontrolle (Privileg und Pflicht)
gewesen sei, habe die Entscheidung Ã¼ber eine Ehe bei
den Betroffenen gelegen. Wenn lediglich einer der bei-
den Eltern christlichen Glaubens gewesen sei, habe die
Entscheidung bezÃ¼glich der Taufe vom christlichen El-
ternteil alleine getroffen werden kÃ¶nnen. In seiner Zu-
sammenfassung unterstrich Helmholz die Unterschiede
und Gemeinsamkeiten beider Sakramente. Die Taufe sei
als hÃ¶chstes Gut im Gegensatz zur Ehe als eine Institu-
tion aufgefasst worden, nach der jeder Mensch streben
solle. Das kanonische Recht habe in erster Linie nicht
darauf abgezielt, eine gesellschaftliche Ordnung herzu-
stellen, sondern die Menschen zu ihrem Seelenheil zu
fÃ¼hren.

CHRISTIANE BIRR (Frankfurt am Main) erweiter-
te die von Helmholz fÃ¼r das mittelalterliche Eu-
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ropa dargelegte theologisch-juristische Argumentation
durch eine Analyse der Antworten der Schule von
Salamanca auf die durch die politischen Rahmenbe-
dingungen aufgeworfenen Fragen im Zusammenhang
mit der Taufe von Erwachsenen und ihren Wirkun-
gen. WÃ¤hrend mittelalterliche Theologen Taufritus und
IdoneitÃ¤t des Taufenden thematisiert hÃ¤tten, trete bei
spÃ¤tscholastischen Autoren die âpsychologische Dis-
poniertheitâ des TÃ¤uflings hinzu. Dieser erfÃ¼lle im
Idealfall drei verschiedene Voraussetzungen, die Birr als
âspirituellâ (Glaube und Reue Ã¼ber die begangenen
SÃ¼nden), âkognitivâ (Bewusstsein der Bedeutung der
Taufe und der elementaren Glaubensinhalte) und âvolun-
tativâ (Freiwilligkeit der Taufe/Wille) bezeichnete. Hier-
von ausgehend untersuchte sie die Antworten spanischer
Juristen und Theologen auf etwaige Defizite bei den ein-
zelnen Anforderungen. Der Aspekt des Glaubens und
der Reue habe dabei eine rechtlich untergeordnete Rol-
le gespielt, indem die Taufe in jedem Fall als wirksam
verstanden worden sei und den Getauften zum mem-
brum ecclesiae gemacht habe. Auf der âkognitivenâ und
âvoluntativenâ Ebene hingegen bedinge die politische
Situation vor dem Hintergrund von Massentaufen in
der Neuen Welt und Zwangstaufen auf der iberischen
Halbinsel prÃ¤zisere Antworten. Nach einem Gutachten
der theologischen FakultÃ¤t der UniversitÃ¤t Salamanca
Ã¼ber die missionarische Taufpraxis aus dem Jahre 1541
kÃ¶nne erst ein im Glauben und den christlichen Sit-
ten ausreichend unterrichteter Kandidat die Bedeutung
der Taufe einschÃ¤tzen, so dass eine derartige Unterwei-
sung, auch wenn sie den Prozess der Mission verlang-
same, notwendig sei. BezÃ¼glich des Aspektes der vol-
untas habe sich bei Zwangstaufen die Problematik erge-
ben, dass auf der theoretischen Ebene zwar immerwieder
der Grundsatz der Freiwilligkeit betont worden sei, in der
Praxis jedoch Zwangstaufen gleichwohl als wirksam ver-
standen worden seien. Auch wenn die Taufe, als Tor zur
Kirche wie zu den Sakramenten, einen unwiderruflichen
Status generiere, so konstituiere dieser keineswegs auto-
matisch allen Christen gleichermaÃen zuerkannte Rech-
te, fÃ¼r die eben auch RechtglÃ¤ubigkeit und christli-
cher Lebenswandel notwendig seien. Das damit aufge-
worfene Problem der ZugehÃ¶rigkeit zur Kirche von ge-
tauften, sich aber wieder vom christlichen Glauben ent-
fernenden Menschen, habe dabei in der Schule von Sala-
manca zu unterschiedlichen Antworten gefÃ¼hrt.

Im letzten Beitrag der Sektion widmete sich MICHA-
EL SIEVERNICH SJ (Mainz) der christlichen Initiation
in der Neuen Welt. Dabei fÃ¼hrte er aus, dass in den
mexikanischen Chroniken von einem enormen Andrang

der Indios und von Massentaufen die Rede sei. Entspre-
chend rudimentÃ¤r sei die Taufe ausgefallen, da auÃer
dem Kernritual kaum weitere Riten ausgefÃ¼hrt wor-
den seien. Neben dem offensichtlichen Grund des An-
drangs habe auch die chiliastische PrÃ¤gung der ersten
Franziskaner in Mexiko fÃ¼r eine reduzierte Taufpra-
xis gesorgt. Im Folgenden stellte Sievernich die Reakti-
on der EuropÃ¤er auf die verkÃ¼rzte Taufpraxis dar. Die
Frage nach der RechtmÃ¤Ãigkeit und GÃ¼ltigkeit die-
ser Taufen habe die rechtliche Diskussion bestimmt. An-
schlieÃend thematisierte er den Aspekt der âInstrukti-
on durch Spracheâ, und betonte, dass die Taufe an die
freiwillige Zustimmung der Person gebunden sei. Die-
se setze ein GrundverstÃ¤ndnis des Rituals voraus und
bedÃ¼rfe somit einer prÃ¤- und postbaptismalen Unter-
weisung. Diese wiederum sei an die Sprache gebunden,
was erhebliche linguistische Anstrengungen vorausset-
ze. Die kirchliche Sprachpolitik habe dabei nicht auf His-
panisierung der Indios gesetzt, sondern auf die linguisti-
sche Indigenisierung der Missionare. Der Religionswech-
sel durch die Taufe habe also den Wechsel vom illitera-
ten zum literaten Status gefÃ¶rdert. Im letzten Teil seines
Vortrages stellte Sievernich auf die durch den individuel-
len Vorgang einer Konversion vollzogene Inklusion der
Indios durch die Taufe ab. Diesem Wechsel religiÃ¶ser
und sozialer Welten sei ein neuer Status mit Rechten und
Pflichten gefolgt, der mit Prozessen der Abkehr eben-
so verbunden gewesen sei wie mit der Hinwendung zur
neuenGemeinschaft und ihren Partizipationsformen. Die
Rechte der Getauften auf Partizipation seien weitgehend
durch das kanonische Recht normiert gewesen, wÃ¤ren
aber durch die regionale konziliare Gesetzgebung modi-
fiziert und dabei meist eingeschrÃ¤nkt worden. Anderer-
seits seien die Rechte der Indios durch konziliare Bestim-
mungen geschÃ¼tzt worden.

BERNHARD JUSSEN (Frankfurt am Main) beschloss
die Sektion mit einem ausfÃ¼hrlichen Kommentar. Hier-
bei griff er die zugrundeliegende Leitfrage auf, welche
Funktionen die Taufe bezogen auf die normative Er-
fassung der menschlichen Person in rechtlichen und
auÃerrechtlichen (etwa sozialen) ZusammenhÃ¤ngen
erfÃ¼lle. Bezugnehmend auf den Vortrag von Meyer be-
leuchtete Jussen die MÃ¶glichkeit, dass mit der Durch-
setzung der SÃ¤uglingstaufe das ins BÃ¼rgerrecht ge-
boren Werden mit der Taufe zusammenfalle. Er fÃ¼hrte
jedoch an, dass die SÃ¤uglingstaufe erst seit dem 5.
Jahrhundert ein durchgÃ¤ngiges Normalformat gewe-
sen zu sein scheine, wÃ¤hrend das BÃ¼rgerrecht hin-
gegen schon seit Beginn des 3. Jahrhunderts zuneh-
mend bedeutungslos geworden sei. Weiter richtete er
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den Blick auf ritualisierte und nicht ritualisierte Eintrit-
te. Hierbei verwies er auf die Ãnderungen, die durch
die Ritualisierung eines Ãberganges entstÃ¼nden, in-
dem es hierdurch zu einer Bedeutungszuschreibung
kÃ¤me. Dagegen stÃ¼nde ein negativer Befund be-
zÃ¼glich der in der Metapher des Corpus Christi aus-
gedrÃ¼ckten Gleichheitsanthropologie. Die Gleichheit
generierende Taufe habe zwar Ungleichheit hervorge-
bracht (getauft/ungetauft), sei aber nicht als Argument
in der Diskussion um Sklaven- oder Menschenrechte ein-
gesetzt worden. Dagegen habe der Aspekt der individu-
ellen Heilssicherheit eine bedeutende Rolle in den theo-
retischen Reflexionen gespielt. Nachfolgend wandte sich
Jussen den Effekten des Rituals und hier der sozialen
Distinktion zu. Das Distinktionspotential der Taufe sei
in Kerneuropa seit dem 5. Jahrhundert âgleich Nullâ ge-
wesen, wÃ¤hrend es im RÃ¶mischen Imperium und in
Randgebieten des lateinischen Europas sowie in der Neu-
en Welt Ã¼berhaupt die MÃ¶glichkeit der sozialen Dis-
tinktion zwischen Getauften und nicht Getauften durch
Ã¶ffentlichen Vollzug eines Ritus gegeben habe. Im Fol-
genden ging Jussen auf die erzieherische Erfassung der
Person ein und konstatierte als vortragsÃ¼bergreifende
Gemeinsamkeit, dass die Taufe immer ein sehr stark an
religiÃ¶se undmoralischeWissensvermittlung gebunde-
ner Ritus gewesen sei.

Mit Blick auf die Sektionsfrage hielt Jussen ab-
schlieÃend fest, dass die Organisation der Erziehung
rituell an den Eintritt in die christliche Gemeinschaft
gebunden gewesen sei. Das von Duve vorangestellte
Ziel der Sektion, weniger eine groÃe Entwicklungslinie
nachzuzeichnen, als die bisher nur teilweise untersuch-
te gemeinschafts- und rechtsstiftende Wirkung der Tau-
fe als Mittel zur normativen Erfassung der menschli-
chen Person in den Blick zu nehmen, wurde eingelÃ¶st.
Diesem Ansatz war es auch geschuldet, dass die ein-
zelnen BeitrÃ¤ge, unabhÃ¤ngig von jeweils spezifischen
Detailbeobachtungen, AnknÃ¼pfungspunkte zu weite-
ren Forschungen anboten, Desiderate aufzeigten und

so das Potenzial dieser Fragestellung sichtbar mach-
ten. In diesem Zusammenhang fragte Siems nach den
MÃ¶glichkeiten der Ãbertragung auf weitere RÃ¤ume
und Zeiten. Hervorzuheben waren die von Brandes vor-
genommene wissenschaftsgeschichtliche Kontextualisie-
rung des Konzeptes der âFamilie der KÃ¶nigeâ, die in der
Dekonstruktion eines Forschungsstereotyps mÃ¼ndete
sowie der von Helmholz vorgenommene Vergleich der
Sakramente Ehe und Taufe. Nicht nur dieser innovati-
ve Ansatz lohnt einer vertiefenden Betrachtung; gleiches
gilt fÃ¼r die von Siems skizzierten Spannungslagen zwi-
schen Glaube und Taufe oder Recht und Religion. Es ist
daher zu begrÃ¼Ãen, dass Duve eine vertiefende Ta-
gung zum PhÃ¤nomen der Taufe ankÃ¼ndigte. Diese ist
fÃ¼r 2014 am Max-Planck-Institut fÃ¼r europÃ¤ische
Rechtsgeschichte geplant. Die BeitrÃ¤ge des Historiker-
tages sollen in der Zeitschrift âLegal historyâ publiziert
werden.
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